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ERWEITERTE VERANSTALTER-
ZUSATZVEREINBARUNG 

des SV Pädagogik Schönebeck e.V. 

für das SVP Beachcenter® – Barby 
 

Diese Vereinbarung ist bei Veranstaltungen verpflichtend. 

 

§1 Verantwortliche Person 
Der Veranstalter benennt eine volljährige, während der gesamten Veranstaltungsdauer 
anwesende verantwortliche Person. 

 

§2 Versicherungspflicht 
1. Der Veranstalter verpflichtet sich, eine Haftpflichtversicherung mit ausreichender 

Deckungssumme (empfohlen mind. 3–5 Mio. €) nachzuweisen. 
2. Auf Verlangen ist ein Versicherungsnachweis vorzulegen. 

 

§3 Öffentlich-rechtliche Pflichten 
Der Veranstalter ist verantwortlich für: 

• Einhaltung Jugendschutzgesetz 
• Einhaltung Lärmschutz 
• Einhaltung Versammlungsrecht 
• ggf. erforderliche Schankerlaubnis 
• Einhaltung lebensmittelrechtlicher Vorschriften 
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§4 Schankerlaubnis 
1. Sofern alkoholische Getränke ausgeschenkt werden, ist eine entsprechende 

Erlaubnis eigenständig einzuholen. 
2. Der Betreiber übernimmt hierfür keine Verantwortung. 

 

§5 Haftung und Freistellung 
1. Der Veranstalter haftet für sämtliche durch ihn, seine Teilnehmer oder Gäste 

verursachten Schäden. 
2. Der Veranstalter stellt den Betreiber von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die 

im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen. 

 

§6 Kaution 
Der Betreiber kann eine Kaution verlangen. 
Die Rückzahlung erfolgt nach schadensfreier Abnahme. 

 

§7 Reinigung 
Der Veranstalter verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen Reinigung und Müllentsorgung. 

 
 
 
 
---------------------------------------------  ---------------------------------------------- 
Datum, Unterschrift und Name Mieter  Datum, Unterschrift SVP Schönebeck 
 
 
 
 
 
 

(Fassung vom 01.01.2026) 


